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Maßnahmenblatt kann auch Anlage bzw. Bestandteil einer freiwilligen Vereinbarung mit einem Flächeneigentümer sein. 
 

Maßnahmenblatt Nr. 6.3.1          (Maßnahmenbezogenes Maßnahmenblatt) 

Natura 2000-Gebiete: 
 

DE-1533-301 „Staberhuk 

Teilgebiet(e):  Spülsäume. Kiesstrände und Steilküsten 

LRT oder Arten 1210 „Einjährige Spülsäume“, 1220 „Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände“ und 1230 „Atlantik-Felsküsten 
und Ostsee-Fels- und Steilküsten mit Vegetation“ 

Schutzziel der Maßnahme: Schutz der Steilküstenzone 

Konflikte oder 
Analyse/Bewertung: 

Beeinträchtigungen durch die Freizeitnutzung  

Maßnahme als: Priorität: Ja 

notwendige Erhaltungs-
maßnahme  

Um die Belastungen (Trittbelastung, Badebetrieb) durch die Freizeitnutzung und den Tourismus zu 
reduzieren, sind Tabubereiche mit Betretungsverbot auszuweisen. Potenzielle Bereiche, in denen konkrete 
Zonen festgelegt werden können, (z.B. aufgrund von für eine gefährdete Tierart wertvolle Strukturen oder der  
Wuchsort einer seltenen Art)  werden in den zugehörigen Plänen des Managementplans dargestellt. Die 
Ausweisung der konkreten Bereiche wird durch die UNB erfolgen. 
 
Darstellung in den Maßnahmenkarten 1-3. 
 

weitergehende Entwicklungs-
maßnahme  

Zeitplan, Kosten, Zuständigkeit, 
Finanzierung: 
 

ggf. Teil-
maßnahmen 

2009 20xx … … Zuständigkeit Finanzierung 

1.       

2.       

…       

Abstimmung mit Eigentümer: Dem Grunde nach abgestimmt.  

Sonstiges:  


